
Der Kreistag

des Landkreises Teltow-Fläming

ANTRAG 6-5270/24-KT

für die ö f f e n t l i c h e Sitzung

Einreicher: CDU/BV/FDP/VUB-Fraktion im Kreistag Teltow-Fläming

Betr.: Integration und Akzeptanz durch Arbeitsgelegenheiten für Geflüchtete

Beschlussvorschlag:

Die Kreisverwaltung Teltow-Fläming wird beauftragt, Maßnahmen zur besseren Integration

einer möglichst großen Zahl von erwerbsfähigen Asylbewerbern zu ergreifen. Ziel ist es,

erweiterte Möglichkeiten und Angebote interner sowie externer Arbeitsgelegenheiten gemäß

§ 5 AsylbLG bereitzustellen und umzusetzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Verwaltung die Inanspruchnahme weiterer

Möglichkeiten und Angebote interner und externer Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Abs. 1

AsylbLG prüfen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Identifizierung und Initiierung

externer Arbeitsgelegenheiten durch staatliche, kommunale und gemeinnützige Träger im

Landkreis - beispielsweise in kommunalen Freizeiteinrichtungen, zur Unterstützung der

Pflege von Außenanlagen von Schulen und KITAs, zur allgemeinen Landschaftspflege in der

Kommune oder auch in Zusammenarbeit mit Trägern wie den Tafeln.

Dabei sind die Asylbewerber nach §5 Abs. 4 verpflichtet, eine zur Verfügung gestellte

Arbeitsgelegenheit anzunehmen. Bei unbegründeter Ablehnung einer solchen Tätigkeit

besteht nur Anspruch auf verringerte Leistungen entsprechend § 1a Absatz 1.

Begründung:

Die Umsetzung externer Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG trägt maßgeblich zur

Integration erwerbsfähiger Asylbewerber bei und unterstützt aktiv dabei, sich in unsere

Gesellschaft zu integrieren. Durch die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten in staatlichen,

kommunalen und gemeinnützigen Bereichen werden nicht nur Beschäftigungsperspektiven

eröffnet, sondern auch ein Beitrag zur sozialen Integration und Teilhabe geleistet. 

Luckenwalde, 18.03.2024
gez. Adrian Hepp

Fraktionsvorsitzender

Kreistag 29.04.2024


